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Das Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 

und pauschale Reiseaufwands-
entschädigungen im Überblick
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Gemeinnützigkeitsreformgesetz (GemRefG) 2023 

• Politischer Auftrag für umfassende Reform

• Schwerpunkte/Ziele:

− Stärkung des Non-Profit-Sektors

− Ausweitung der spendenbegünstigten Zwecke

− Verfahrenserleichterungen und Vereinfachung der Spendenbegünstigung

− Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts und Rechtssicherheit

− Freiwilligenpauschale

• Einbeziehung des Spendenbeirats
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Spendenbegünstigung - § 4a EStG

Neue Struktur:

• Abs 1: Grundsätzliches

• Abs 2: begünstigte Zwecke

• Abs 3: begünstigungsfähige Körperschaften

• Abs 4: Voraussetzungen für Begünstigung im Antragsverfahren

• Abs 5: Regelungen zu Antrags-, Melde- und Widerrufsverfahren

• Abs 6: gesetzliche Begünstigungen

• Abs 7: ergänzende Bestimmungen
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Spendenbegünstigte Zwecke – Ausdehnung
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Spendenbegünstigte Zwecke – Ausdehnung
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Spendenbegünstigte Zwecke (§ 4a Abs 2 EStG)

• Gemeinnützige Zwecke iSd § 35 BAO

− Keine gesonderte Anknüpfung mehr an Förderung von Umwelt-, Natur- und 

Artenschutz, Entwicklungshilfe, nationale und internationale Katastrophenhilfe, Kunst 

und Kultur etc

− Grundsätzlich alle Zwecke, die gemeinnützig iSd BAO sind, spendenbegünstigt

− Keine gesonderten zusätzlichen Voraussetzungen für Kunst und Kultur

• Mildtätige Zwecke iSd § 37 BAO
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Begünstigte Körperschaften (§ 4a Abs 3 EStG)

• Körperschaften des privaten Rechts  Vereine

• Körperschaften öffentlichen Rechts

• Vergleichbare ausländische Einrichtungen eines MS der EU oder eines Staates mit 
umfassender Amtshilfe

• Keine Sonderregelungen mehr für Spendensammelvereine oder 
Mittelbeschaffungskörperschaften
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Inhaltliche Voraussetzungen (§ 4a Abs 4 EStG)

• Begünstigte Zwecke

− Gemeinnützige Zwecke

− Mildtätige Zwecke 

• Abgabenrechtliche Begünstigung iSd BAO 

• Zweckverfolgung seit mindestens 1 vollem Wirtschaftsjahr 

• Verwaltungskosten dürfen nicht mehr als 10 % der Spendeneinnahmen betragen 

• An Spendenzweck angepasste Auflösungsbestimmungen 

• Keine Ausschlussgründe 

• Erfüllung der Datenübermittlungsverpflichtung
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Antrags- und Meldeverfahren (§ 4a Abs 5 EStG)

• Verfahren bei Erstantrag für Spendenbegünstigung: 

− mittels elektronischem Formular („Meldung Spendenbegünstigung“, s Anhang) via 

FinanzOnline (FOn) über berufsmäßigen Parteienvertreter (StB/WP)

− Zusätzlich für Körperschaften (Einrichtungen), die einer Abschlussprüfpflicht 

unterliegen: Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers

− Übermittlung der Rechtsgrundlage über FOn

• Feststellungsbescheid des FAÖ (gilt bis auf Widerruf) und Eintragung in Liste 
begünstigter Einrichtungen auf BMF-Homepage

• Jährliche elektronische Verlängerungsmeldung über FOn

• Bei Unterbleiben der Meldung oder bei Nichterfüllung der Voraussetzungen 
bescheidmäßiger Widerruf der Begünstigung
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Allgemeine Bestimmungen (§ 4a Abs 1 und Abs 7 EStG)

• Aufrechte Spendenbegünstigung muss in Liste ausgewiesen sein

• Deckel: 10% des Gewinns/der Einkünfte

• Freigebige Zuwendung:

− keine Gegenleistung

− Gegenleistungskomponente: nur insoweit abzugsfähig, als Zuwendung mehr als das 
Doppelte des Wertes der Leistung ausmacht 

− Ordentliche Mitgliedsbeiträge nicht abzugsfähig
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Inkrafttreten (§ 124b Z 441 EStG)

• Inkrafttreten mit 1.1.2024

• Bei Antragstellung bis 30.6.2024  stets Wirkung per 1.1.2024

• Finanzamt veröffentlicht Begünstigung bis 31.10.2024 (außer 
Mängelbehebung, Vorhalte)

• Zum 31.12.2023 bestehende Begünstigung  gilt als Bestätigung für 2024
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Gemeinnützigkeitsrecht nach BAO im Überblick

• Voraussetzungen für abgabenrechtliche Begünstigungen:

− Begünstigte Zwecke

− Ausschließlichkeit

− Unmittelbarkeit

− Satzung

− Tatsächliche Geschäftsführung

• Wirtschaftliche Betätigungen:

− Unentbehrlicher Hilfsbetrieb: keine KSt, keine USt

− Entbehrlicher Hilfsbetrieb: KSt, keine USt

− Begünstigungsschädlicher Geschäftsbetrieb + Gewinnbetrieb: KSt, USt
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Neuerungen in der BAO im Überblick

• Ausnahmegenehmigungen:

−  Automatische Ausnahmegenehmigungen bis zu 100.000 € Umsatz/Jahr (§ 45a BAO)

− auch für vergangene Zeiträume

• Rückwirkende Sanierbarkeit unwesentlicher Satzungsmängel 
( § 41 Abs 4 und 5 BAO), wenn

− begünstigter Zweck und Gewinnausschluss auch vor Änderung aus Satzung ersichtlich

− tatsächliche Geschäftsführung bereits davor der geänderten Satzung entsprochen hat
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Neuerungen in der BAO im Überblick

• Ausgliederung an Stiftungen und Vereine (§ 39 Abs 2 BAO):

− Vermögensübertragungen an eigentümerlose Körperschaften (Stiftungen, Vereine) 

verletzt Vermögensbindung nicht, wenn übernehmende Körperschaft Voraussetzungen 

der §§ 34 ff BAO erfüllt

• Regelungen für Dachverbände + Holdings (§ 39 Abs 3, § 40 Abs 2 BAO):

− Ermöglichung von operativen Dachverbänden/Holdings

− Zulässigkeit der Einbeziehung von nicht begünstigten Körperschaften, wenn

– Kein Mittelabfluss an nicht begünstigte Körperschaften

– Leistungen an diese: entgeltlich, aber ohne Gewinnerzielungsabsicht

• Kooperationen mit nicht begünstigten Körperschaften (§ 40 Abs 3 BAO), wenn:

− Zweck der Kooperation als auch Beitrag der Körperschaft unmittelbare Zweckverfolgung 

darstellt

− Kein Mittelabfluss an nicht begünstigte Kooperationspartner
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Freiwilligenpauschale (§ 3 Abs 1 Z 42 EStG)
• Steuerfreie Zahlungen für 

ehrenamtliche (freiwillige) Tätigkeit 
für abgabenrechtlich begünstigte 
Körperschaften

• kleines Freiwilligenpauschale
− bis 30 €/Tag, max. 1.000 €/Jahr

• großes Freiwilligenpauschale

− bis 50 €/Tag, max. 3.000 €/Jahr

− für bestimmte Tätigkeiten

• mildtätig, KommSt-Befreiung,

• Katastrophenhilfe, 

• Ausbildner/Übungsleiter
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• Keine pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen zusätzlich

• Keine Einkünfte von dieser gemeinnützigen Körperschaft für Tätigkeit mit 
vergleichbarer Ausbildung/Qualifikation

• Ab Überschreiten der Höchstgrenzen: Meldung durch Körperschaft (E 29), 
Einkünfte iSd § 29 Z 3 EStG
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Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen 
(PRAE, § 3 Abs 1 Z 16c EStG)

• Vereine und Verbände

− Gemeinnützigkeit gemäß §§ 34ff BAO

− satzungsgemäßer Zweck: Ausübung oder Förderung des Körpersports

• Sportler, Schiedsrichter, Sportbetreuer
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Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen

• 120 € pro Einsatztag steuerfrei

• bis max. 720 € pro Monat steuerfrei

• bis zu 8.640 € pro Jahr steuerfrei

− Pauschale Fahrt- und Reiseaufwandsentschädigungen

− von gemeinnützigen Vereinen ausbezahlt

• für Entschädigung fallen weder Dienstgeberbeitrag noch 
Kommunalsteuer an

• Keine inhaltliche Änderung zu bisher!
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Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen

• Gilt für:
− Sportler/innen

− Schiedsrichter/innen

− Sportbetreuer/innen

− Sportmasseure bzw. -masseurinnen

... die bei gemeinnützigen Vereinen aktiv sind, deren Zweck die Ausübung des 

Körpersports ist.

• Gilt NICHT für:
− Funktionär/innen

− Begleitpersonen

− Eltern
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Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen

• Entschädigungen müssen nicht jedes Kalendermonat ausbezahlt werden, 
sondern können auch nur in einzelnen Monaten gewährt werden  es 
gelten jedoch die Obergrenzen, keine Verlagerung in andere Zeiträume

• Neben den steuerfreien pauschalen Kostenersätzen dürfen zusätzlich 
keine (tatsächlichen) Kosten steuerfrei ersetzt werden

• Einsatztag  Tag, an dem ein Training oder Wettkampf stattfindet

• Aufzeichnungen

− Keine Herausrechnung

• Leistungsprämien sind steuerpflichtig
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Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen

• Wenn ausschließlich steuerfreie pauschale 
Reiseaufwandsentschädigungen im Rahmen eines DV ausbezahlt werden:
− Übermittlung des amtlichen Formulars L 19

− bis Ende Februar des Folgejahres

• Wenn andere steuerpflichtige Bezüge ausbezahlt werden:
− Erfassung der steuerfreien pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen im L 16

• Beschränkt Steuerpflichtige (ohne Wohnsitz im Inland)
− Abzugsteuer – keine steuerfreien pauschalen Reiseaufwandentschädigungen 

im Rahmen der Auszahlung durch Verein

− Bei Antragsveranlagung jedoch möglich
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Formular L 19
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Formular L 19
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Beispiel

Y spielt am Wochenende für den Verein Z Eishockey. Jeden Dienstag und Mittwoch 
findet ein Training statt. Er erhält für ein Training jeweils 60 € an pauschaler 
Reiseaufwandsentschädigung. An Spieltagen (jeweils Samstag) erhält er 120 € 
pauschale Reiseaufwandsentschädigung. Im Mai 2024 trainiert er an 8 Tagen und 
spielt an 2 Tagen.

Die ausbezahlten Reiseaufwandsentschädigungen sind nicht höher als 120 € pro Tag 
bzw. 720 € pro Monat und daher steuer- und sozialversicherungsfrei.

 Übermittlung L 19
23

Trainingstage 8 x 60 € 480 €

Spieltage 2 x 120 € 240 €

Gesamter Auszahlungsbetrag 720 €
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Beispiel

M ist Angestellte und spielt gleichzeitig beim örtlichen gemeinnützigen Sportverein 
im Volleyballteam. Sie hat im Monat August 12 Trainings- und 4 Spieltage (also 16 
Einsatztage). Pro Einsatztag erhält sie 40 € an pauschalen Fahrt- und 
Reiseaufwandsentschädigungen.

Gesamtbetrag von 640 Euro im Monat August bleibt steuer- und 
sozialversicherungsfrei.

 Übermittlung L 19
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Einsatztage 16 x 40 €

Gesamter Auszahlungsbetrag 640 €
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Beispiel
X ist als Fußballer in einem gemeinnützigen Sportverein nebenberuflich tätig. Im 
Monat März hat er zwei Einsatztage und drei Trainingstage und er erhält eine Prämie 
von 400 € sowie eine Fahrtkostenvergütung von 600 €.

 Übermittlung L 16
25

Gesamter Auszahlungsbetrag 1.000 €

- davon Prämie 400 €

Reiseaufwandsentschädig für 5 Einsatztage
( 5x 120 €) 

600 €

Daher steuerpflichtig 400 €

Sozialversicherungspflichtige 
geringfügige Beschäftigung

400 €
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!

MMag. Susanne Reisinger
Mag. Matthias Ceipek
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Anhang: 
Auszug Antragsformular 

Spendenbegünstigung
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Beantragung der Steuernummer

• Verf15a
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Beantragung der Spendenbegünstigung

• Meldung Spendenbegünstigung
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Beantragung der Spendenbegünstigung

• Meldung Spendenbegünstigung
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Beantragung der Spendenbegünstigung

• Meldung Spendenbegünstigung
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Beantragung der Spendenbegünstigung

• Meldung Spendenbegünstigung

32



bmf.gv.at

Beantragung der Spendenbegünstigung

• Meldung Spendenbegünstigung
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